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Der Reiche. nrer-

S

Hauptant M-Gericht

München, den 7.März 1941.

W-Rechtsamt

T

RA IIIb 320/1

e

113/3.97.

Betrifftx

Neue Grundsätze für die Strafvollstreckung;

Anlagen:

2 

Verteilerz

A, B,,

A: In Zukunft soll möglichst vermieden werden, den Strafvgllzug

in Anstalten der allgemeinen Justiz durchzuführen. Ausserdem

bestcht wieder die Möglichkeit, Verurteilto zwecks Bewährung

oincr besenderen Bewährungseinheit "Verlorcner Haufen" (abge-

kürzt "V.H,") zu überstellen, Für die Strafvollstreckung gelton

deshalb nunmehr folgende Grundsätze:

IèFür künftig e Verurteilunge n s

l.) Bei kurzfristigen Ge fängnis-

s t r a f e n (Regel: bis zu 6 Monaten) soll die.Straf-

vollstreclung naoh Möglichkeit ausgesetzt werden, soweit

dor Verurteilte nicht durth das Urteil oder ein nachfel-

gondes polizeiliches Dienststrefverfahren aus der h oder

Polizei cusscheidetz Der Verurteilte verbleibt bei sei-

ner Truppe oder Polizeieinheit, Häufig wird es angebracht

sein, wenigstens die Verbüßung eines Teils der Strafe an-

zuordnen, Dabei kann Gefängnis auch in Arrestzellen vor-

büßt we. den

<.,ilä ngeren

oder wenn unter Stra:

Truppe nicht angängi

und zu entscheiden,

a) der Bewährunge

der Front oder

b) dem Straflager

überstelj+ werden 10
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Fall a) koamt in Frage, wenn dem Verurteilten die Möglichkeit

gegeben werden soll, sich durch tapferen Einsatz im Kampfe eines

Gnadonerweises am Kriegsende wiydig zu zeigen, Das ist auch

mäelieh menn der Verurteilte aus der W oder Polizei

alls besondere Gründe für ein solches Entge

[m übrigen ergeht hiorzu noch eine besonder

ntes W--Gericht im Einvornehmen mit dem W--Fü

amt nur in Frage, wenn der Verurteilte aus

sgoschieden ist und ihm die Möglichkeit, si

insatz im Kampfe oines Gnadenerweises am Kr

seigen, vorläufig nioht gegeben werden soll

lagor dor W und Folizei befindet sich zur Zeit in Dachau, In der

Vollstreckungsentscheidung ist . unter Weglassung der Ortsbezeieh-

nung Dachau -- aufzunchmen, dass die Verwahrung des Verurteilten

im Straflager der 4 und Polizoi angoordnet wird.

3i Bei zu Z u c h t h a u s Verurtoilten sind sofort nach der

Bestetigung die Akten mit einem richterlichen Begleitberioht

dem Hauptamt  Gurioht, W-Rechtsamt, zu übersenden zwecks Ent-

seheidung, ob der Vururteilte der allgemeinen Justiz oder der

Abteilung Z des Straflagers der 4 und Polizei zu überstellen

ist, Der richterliche Begleitbericht, der oine Stellungnahme des

Vorsitzers des orkennenden Geriehts zu der Frage, ob die Über-

stellung des Verurteilten in die Abteilung Z des Säraflagors der

y und Polizei angebracht erscheint, zu enthalten hat, ist nach

anliegendem Muster (Anlage l) zu erstellen, Dazu wird bemorkt,

dass dio Einrichtung dor Abteilung Z des Straflagers der W und

Polizei einer pergönlichen Anordnung dos Reichsführers-f ent-

apricht, Der Reichsführer-/ wünscht, dass bei zu Zuchthausstrafe

Verurteilten in jodem Einzeifalle geprüft wirl, ob dor Vorur-

teilte noeh zu einem brauchbaren Mitglied der Volksgemeinschaft

erzogen werden kann; bejahendenfalls ist der Verurteilte bis

Kricgsende nieht der allgemeiner Justiz, sondern in die Abtei-

lung k das Straflagere der 4 und roligod su #hotstellen.
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4.) F e s t u n g s h a f t wird auch weiterhin in der

Festung Ingolstadt vollzogen,

II; Bei zurüc klie gonden Verurteilun -

g e n sind die Strafvollstreckungsmaßnahmen zu überprüfen

und auf die obigen Grundsätze abzustimmen,

Verurteilten, die ihre Strafe bereits verbüßt haben und aus

der 4 bzw, Polizei ausgeschieden und entlassen sind, ist mit-

zuteilen, dass sie sich freiwillig zur Bewährungseinheit der

W (V.H:) melden können, wenn sie nicht von der Wehrmacht

bereits wieder eingezcgen sind.

Anträge sind an das Hauptamt M-Gericht, München 33, zu richton,

Auch Verurteilte, die ihre Gefängnisstrafe noch verbüssen,

können in den "V.H," überführt werden, In geeigneten Fällen

ist die Vollstreckungsentscheidung beschleunigt zu ändorn,

Das Hauptamt W-Gericht wird in einer Reihe von Fällen an die

Gerichtsherren mit der Bitte herantreten, die Vollstreckungs-

entscheidung dahin zu ändern, dass der Verurteilte aus der Ver-

wahrung im Straflager in den "V.H," überführt wird,

Fir die zu Zuchthaus Verurteilten, die der allgemeinen Justiz

bereits überstellt sind, folgt ncoh besondere Anordnung.

B, Nach § lo4 Abs, 2 der Kricgsstref/ifabmensordnung kann die über

die Vollstreokung eines Urteils getroftene Entseheidung von dem

bestätigenden Gerichtsherrn oder einem von ihm ermächtigten

Gerichtsherrn geändert werden,

Der bestätigende Gerichtsherr wird in vielen Fällen, insbesondere
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Anlage 1 zu RA IlIb 365/1

Der Reichs_ikray-

Serlin-:ilmersdorf, den 19.Febr.41

-Führungshauptmt

Kaiserallee 163

I Org. Dr.Cu, Ob.

Tgb.Nr.: 519/41 geh.

Betr.: Aufstellung einer Sondereinheit bei der V-Div."Reich*

V e r t e i l e r I (ohne Nachkommandos)

1.) Mit sofortiger 7iriung ist erneut die Sondereinheit "Ver-

lorener Haufen" bei der 4-Div. "Reich" aufzustellen.

2.) Diese Sondereinheit wird dem Pi.Btl. 4-Div. "Reich" zuge-

teilt. Von der 4-Div. "Reich" sind besonders geaignete

lizei-

Bung.)

in der

n die

II.

III.

4.) Durch d

gewiese

vorraga

werden.

Anlage

deren E

bonsgef

Stoßtru

räumung

hingewi

nicht 

tigen s

ständen

als Trui
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5,) Anträge auf freiwilligen Rintritt in den "Vrlorenen
Haufon die bui dan Einheiten oingahen, sind zur Entschei-
dung an das -rührungshaupt.ut weiterzuleiten.
Den Anträgen ist die Anlag: 1 unterzcichnet beizugeben.
Anträge auf nicht Lreiwillige Bitweisung nach voraufge-
gangansr erfolgter Verwarnung (schriftlich festgelsgt)
sind von d.n fruppui auf dem Di.stwega an das 7-Führungs-
hauptamt vorzulegan.
6.) Dis in den "verlorenon Haufen" eingewiesenen Männer sind
zunächst dum -Pi.Ers.Btl. Drusdan zu üb-rvison, sie sind
nach sntsprschender Ausbildung, die js nach dum, ob und
welche Waffenausbildung dor Einguwiesenen bereits strttge-
funden het, vorzunohmen ist, zur H-Div."Reich" in Marsch
zu setzon.
7.) Unt irbrinung in "Verlorcnen Hau:ion" badeutet nicht Ent-
ziehung dar Preihrit.
Die Biünstz.it im 'ürlorenen Haufon" wird als lchrdienst
angerachnet.
Urlaub, Gebührnisse wie bei den übrigen Truppen.
8.) Übar jcden Angchörigen des "Verlorenan Haufens" ist nech
3-monatigar Dicnstl istung in "Verlorenen Haufen" dem
-Führungshcuptant auf den Dienstwzge zu berichtun:
a) elche Leistungen der Einguwiesene in vh" gezeigt hat,
b) ob Rehabilitiarung vorgeschlagon wird,
e) ob wcitura Lewährung im "Vi" vorgeschlagun wird, insbe--
sonder dann wen der Butreffondo noch nicht die do-
legenheit hatte, sich auszuzeichnen und wonn sin ar-
zith rischer Erfolg noch arwartat werden kenn,
d) ob wagan Versagcns im "VH" (barwcisung ins KL bzw.
Erzichungssturm zu erfolgen hat. (Pies erstreckt sich
nicht au? frciwillig Eingctretene.)
O.) Mannschaitan, dia sich im "VE' zu einer anständigon Hal-
tung zurückgefunden naben und rekabilitiert wzrden,
können zu ihaen Stamm -(Feld) Truppenteil zurückversetzt
worden.
10.) Die sich z.Zt. noch beim -i.btl. dur 4-T.Div.bafindendon
Arg.hörigen des *vH" sind falls zine Rehabilitierung bis-
hor nicht erfolgt ist, dem /-Fihrungshauptamt zur Varsotzung
vorsuschlagen, untar Angabe, wann und aus wslchem Grundo
dis Einwsisung crfolgt ist, und Beifiigung siner Beurtsilung.
11.) Einwpisung vou Angahörigen der Taffon-4y, die aus der Taf-
sturm
Angehö-
vor,
0,
mit,
n,
x
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Anlage 2 zu RA IIIb 365/1

--und Polizaigcricht .....

........... dcn ..

St.L. ........

Betrifft:

Durchführung der Zuweisung des Verurteilten ..…..…

.... zum "VH".

Bozug:

Erlaß dos Hauptamtes 4-Gericht, 4-Rcchtsamt, vom

7.März 1941 ∴ RA IIIb 365/1 - untor I 4.

Anlagen:

1 Bd. Akten.

An das

Hauptamt by-Gericht

4-Hochtsamt

München 33

Der

(Dienstgra



Allago 3 zu RA IIIb 365/1

AY

ipund Polizeigericht ....

St.L. .........

Batrifft: Überstellung des Varurteilten .…..….

vom "vH" in das Straflager der H-und Polizei.

(oder: Einwuisung dos Varurtsilten ......

von "vH" zur Strafvarbiilung in ein GeLöngnis.)

Buzug:

Erlaß dus Hauptamtes M-Gericht, /-Rechtsamt, vom

7.März 1941 - RA IIIb 365/1 - unter I 5

Aalasol:

1 :d. Akten, 1 Führungsbaricht dcs "Ve*, 1 Stellung-

nahus des Gerichtsherrn.

An ds

Hauptamt 4-Gericht

4.Rechtsomt

t o

In

dos

urt

ibur

einz



Der Reichsführer-*

Berlin, am

00*600

Der Chef des 4-Personalhauptamtes

Amt I : Führerpersonalien IA 3 Wu/Schl.

Anl.:

Begla bigungsmarke für das IV. Vierteljahr l940.

An alle 4-Führer

bei den Stäben RF4 und -Hauptant

mit der Bitte um Entnahme.

Der Chef des 4porsonalhauptamtes

M

αd

0n.0/

4-Gruppenführer

St. S.



5=Dienst

ermittlung

Naum für Eingangs
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zuständigen Dienststellen, für die Hauptämter der

ch setze zur Erklärung voraus, daß ich jedes

spreche, darunter die Kinder ehelicher und unehel

I.a) Die erste Pflicht ist die Sorge für alle 

fallen sind, und ihre Mütter, später im F

bis zu ihrer Bolljährigkeit.

b) Berantwortlich für die Leitung und Aufsic

abschnitte ist das »=Personalhauptamt,

Sammelstelle für Verluste im Nriege un

Berhältnisse der Ginterbliebenen zu übe

Renten ausreichend sind; bei Notständen
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1. Frauen und Bräute von =Angehörigen, die ein Kind erwarten, auf Antrag in ein

Mütterheim aufzunehmen,

2. für die ehelichen Kinder gemäß Befehl des Reichsführers  vom 28. 10. 39 auf Antrag

die Beistandschaft und

3. für die unehelichen Kinder die Bormundschaft zu übernehmen.

Für die Erfüllung der unter 2 und 3 bezeichneten Aufgaben stehen dem Verein Lebens-

born die Sippenpfleger bei den f-Dberabschnitten zur Berfügung.

Bei Beftellung eines Beraters ist wie unter Ziffer I b zu verfahren.

III. a) Die dritte Pflicht ist die Sorge für die Familien der zum Wehrdienst bei der Wehrmacht

oder bei der Waffen-z eingezogenen y-Angehörigen, denen in allen Fällen von Not und

Bedrängnis und in allen Fragen des Lebens geholfen werden muß.

    d  d       P 

und Siedlungshauptamt-y und von diesem das Sippenamt.

Das Sippenamt greift perfönlich in all den Fällen ein, in denen die Berater, die

4-Standarten, 4-Pfleger und -Oberabschnittsführer nicht selbst oder durch Borsprache

bei den Behörden des Staates und den Dienststellen der Partei helfen können.

B. Gemäß den unter Ziffer A festgelegten Ausführungsbeftimmungen wollen sich die -Männer,

ihre Angehörigen, Eltern, Frauen, Bräute und Geschwister um Rat und Gilfe an die Dienststellen

der Standarten der Allgemeinen  und deren Fürsorgereferenten, an die Bataillonskommandeure

der 4=VT.-, 4=T.- und Polizeidivision, deren E-Einheiten, der fy-T.-Standarten, der Polizei-

bataillone und an die Kommandanten der Nonzentrationslagerwachen wenden. Diese leiten alle

Wünsche und Anfragen raschestens an die Sippenpfleger der -Sberabschnitte bzw. an die Welt-

anschauungsführer der 4y-Divisionen.

Diefe Stellen wenden sich in allen Fällen, in denen sie selbst nicht helfen können, an das Sippen-

amt im RuS-Hauptamt-y oder an den Lebensborn e. B., München 2, Gerzog-Mar-Str. 3-7.

Jch stelle jedoch jedem fy-Mann frei, sich in eiligen oder besonders vertraulichen Fällen unmittel-

bar an das Sippenamt oder an den Lebensborn e. B. schriftlich oder mündlich zu wende

Der Reichsführer

mms

X


